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NCHA of Germany  
 High Point Show Nr. 4 

 
Countryscheune & Shadow Creek Ranch Einöd 

 

High Point Wertung NCHAoG - NCHA USA approved classes 
Purse NCHA USA : Open/Non Pro: 250 € + added money - all other USA classes added money              
Limited Age Event for 5-6 Year old Open/NonPro 50€ + added money 

 

High Point Show Nr. 4 

Show: Samstag, der 2. Juli 2022 – 09:00 Uhr  

 

Veranstalter: NCHA of Germany  

Veranstaltungsort: Countryscheune & Shadow Creek Ranch  
Einöd 385  
98663 Heldburg 

Richter: Michael Ohlhoff 

Show Secretary/Meldestelle: Caroline Bittner NCHAoG 

Videographer: Angela Gaa 

Nennschluss: Sonntag, den 19. Juni 2022 

 

Klassen  NCHA USA NCHAoG 

Open X X 

NonPro X X 

Ltd. 15k Amateur X X 

Ltd. 25k Novice  X  

Ltd. 5k Novice X  

Youth  X X 

Ltd. 2k Rider any Horse X X 

LAE 5-6 Open X X 

LAE 5-6 NonPro X X 

Buckle Class  X 

Ranch Cuttng  X 
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Informationen und Hinweise zur Corona Pandemie:  
Vor Ort sind die geltenden Hygieneregeln einzuhalten, die zum Showtermin gültig sind.  
 
Anreisende aus dem Ausland sollten die Informationen in diesem Link beachten (neu seit 1.8.2021):  
Informationen zu Einreisebeschränkungen, Test- und Quarantänepflicht in Deutschland - Auswärtiges Amt (auswaertiges-amt.de) 
 
NCHA of USA 
In den NCHA of USA Klassen dürfen in den Open Klassen 2 Pferde und in den Non Pro/Amateur Klassen 1 Pferd gestartet werden. Reiter und 
Pferdebesitzer müssen in Besitz einer gültigen Mitgliedschaft der NCHA of USA sein. Bei Limited Age Event dürfen 5-6 jährige Pferde gestartet werden.  
NCHA of Germany 
In den NCHA of Germany Klassen dürfen unbegrenzt Pferde gestartet werden. Reiter und Pferdebesitzer müssen in Besitz einer gültigen Mitgliedschaft 
der NCHAoG sein. Bei der Buckle Class muss der Pferdebesitzer nicht Mitglied der NCHAoG sein. Alle Informationen zur Buckle Class unter 
www.ncha.de.  
!!! NEU !!!! Für die High Point-Wertung zählen die Klassen Open, Non Pro, Ltd. 15k Amateur, Ltd.2k R/AH und Youth. 
 
Allgemeine Informationen  
Die Barzahlung ist am Vorabend und am Showtag vor Beginn der Show in der Meldestelle möglich. 
Boxen für Helferpferde sind kostenlos, wenn der Helfer jedem Cutter zur Verfügung steht. Jeder Teilnehmer hat seine Nennung schriftlich, mit einer 
aktuellen Kopie der NCHA USA & Germany Mitgliedsausweise sowie des Pferdepapiers per E-Mail zu senden. Nach dem Nennschluss fällt eine 
Nachnenngebühr in Höhe von 50,00 € an. Für nicht vollständig ausgefüllte Nennungen und Ummeldungen behält sich die Meldestelle vor eine 
zusätzliche Bearbeitungsgebühr von 10,00 € berechnet.  
Für Stornierung von Meldungen nach Meldeschluss, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Cattle Charge. Für Stornierung von Starts nach dem 
dem Draw (Festlegung der Startreihenfolge) besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der gezahlten Gebühren. 
 
Für alle zum Turnier gebrachten Pferde – auch Helferpferde – muss ein Equidenpass mit aktivem Impfschutz vorgelegt werden. Es gelten die FEI 
Richtlinien (Influenza Impfintervall 6 Monate), Herpes Impfung wird erbeten. Mit Abgabe der Nennung erklärt der Teilnehmer verbindlich, dass er die 
Ausschreibung komplett gelesen und zur Kenntnis genommen hat, das genannte Pferd frei von ansteckenden Krankheiten ist und aus einem 
seuchenfreien Bestand kommt, er bei Krankheitserscheinungen die Kosten der tierärztlichen Untersuchung trägt und dass für Pferd und Reiter eine 
Haftpflichtversicherung besteht. 
Wir weisen darauf hin, dass seit 1. Januar 2005 sowohl Turnierreiter als auch Freizeitreiter dazu verpflichtet sind, beim Grenzübertritt in ein anderes 
EU-Land ein aktuelles EU-Gesundheitszeugnis mit sich zu führen. Dieses ist vom für seine Pferde zuständigen Amtsveterinär des Stalles auszustellen. 
  
Der Veranstalter empfiehlt für alle Reiter auf dem gesamten Turniergelände das Tragen eines Reithelmes, der den geltenden DIN Normen entspricht. 
Der Verzicht auf den Reithelm erfolgt auf eigene Verantwortung in Kenntnis des gesteigerten Verletzungsrisikos. Für jugendliche Reiter ist das Tragen 
eines Helmes vom Veranstalter gewünscht. Verzichten letztere auf den Helm, so ist dies lediglich zulässig, wenn der/die Erziehungsberechtigte/n 
seine/ihre Zustimmung hierzu durch seine/ihre Unterschrift auf dem Nennformular erklärt.  
  
Die Teilnahme/ Anwesenheit auf dieser Veranstaltung ist auf eigene Gefahr. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art. Die 
Reiter bzw. Besitzer haften für Schäden, die ihre Tiere an Einrichtungen des Veranstalters und/ oder Dritten verursachen. Es besteht zwischen dem 
Veranstalter einerseits und den Besuchern, Pferdebesitzern, Eigentümern und Turnierteilnehmern andererseits kein Vertragsverhältnis, insbesondere 
sind Teilnehmer nicht Gehilfen i.S.v. § 278 f. und 831 BGB. Jegliche Haftung für Diebstahl und Verletzung bei Mensch und Tier ist ebenfalls 
ausgeschlossen. 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Ausschreibung, den Zeit- und Boxenplan zu ändern, die Show in Ort und Zeit zu verlegen oder unter 
Rückgabe der Einsätze ausfallen zu lassen, wenn besondere Umstände dies erfordern. 
 
Datenschutz 
Mit Nennung erklären sich die Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass meine vorgenannten persönlichen Daten von der NCHA of Germany 
e.V. gespeichert und im Bezug auf meine Tätigkeit als Turnierteilnehmer, Trainer, Richter, Veranstaltungsteilnehmer oder als Verbandsmitglied benutzt 
und veröffentlicht werden. Dies gilt auch für Bild-/Videoaufnahmen, die durch von der NCHA of Germany e.V. beauftragte Personen oder andere 
Turnierteilnehmer erstellt und auf Socialmedia-/Internet-Plattformen veröffentlicht werden. Diese Einwilligung kann jederzeit gegenüber der NCHA of 
Germany e.V. widerrufen werden.  
 

Nennungen an Caroline Bittner – E-Mail: caro@ncha.de – Handy: +49 (0) 173 35 45 703 

                Informationen 
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